
und der Bundesrepublik Deutschland entsprechen. Das heißt, es 
müssen Strukturen und Unternehmensformen entwickelt wer
den, die auf den rechtlichen Grundlagen des Genossenschafts
rechts und des bürgerlichen Personengesellschaftsrechts basie
ren, dementsprechend die Gruppenbetriebe der Landwirtschaft.

Die Gruppenbetriebe der Landwirtschaft sichern die volle 
Entfaltung der Unternehmerinitiative der Gesellschafter bei 
gleichzeitig wesentlich günstigeren sozialen Bedingungen im 
Unterschied zum bäuerlichen Betrieb.

Bei Befragungen mit den Gesellschaften von Gruppenbetrie
ben in Frankreich wurden als erste Begründung des Übergangs 
zu dieser Unternehmensform die verbesserten sozialen Bedin
gungen genannt.

Die Veränderungen zur Drucksache 229 sind in der Drucksa
che 229 a aufgeführt. Ich möchte eine kurze Begründung zur 
Streichung des § 18 geben.

Gesetze müssen bekanntlich EG-Recht-konform gestaltet 
werden. Wir sind zu der Auffassung gekommen, daß das beim 
§ 18 im Entwurf des Gesetzes nicht gegeben ist. Wenn mehr als 10 
Bauern kooperativ Zusammenarbeiten wollen, dann sollte der 
Weg der eingetragenen Genossenschaft begangen werden.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Herr Abgeordneter Watzek, darf ich Sie einen Moment unter
brechen! Ich möchte die Damen und Herren der CDU-Fraktion 
um Ruhe bitten. Das stört ganz erheblich hier vorn. Ich bedanke 
mich.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Watzek, Berichterstatter des Ausschusses für Ernäh
rung, Land- und Forstwirtschaft:

Ich möchte im Aufträge des Ausschusses für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft den Antrag stellen, daß bei Zustim
mung zum Gesetzentwurf mit dem Änderungsantrag entspre
chend Artikel 9 Abs. 3 des Einigungsvertrages dieses Gesetz als 
geltendes Recht der DDR noch nach der Vereinigung in Kraft 
bleibt. Ich bitte, diesen Antrag im Ausschuß Deutsche Einheit zu 
beraten.

Zum Abschluß bitte ich um Zustimmung zu der Drucksache 
229 unter Beachtung der Drucksache 229 a.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Abgeordneter Watzek. Dem Präsidium liegen 
hierzu keine Wortmeldungen vor. Wir kommen damit zur Ab
stimmung über den von den Fraktionen der SPD, der CDU/DA 
und der PDS eingebrachten Gesetzentwurf in der Fassung der 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Ernährung, Land- 
und Forstwirtschaft auf Drucksache 229 a.

Wer diesem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - 
Stimmenthaltungen? - Bei einer Gegenstimme und einigen 
Stimmenthaltungen ist dies mit übergroßer Mehrheit angenom
men.

(Beifall bei der SPD)

Wir verhandeln jetzt den Tagesordnungspunkt 27:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für das Gesund
heitswesen
Rettungsdienstgesetz der Deutschen Demokratischen Re
publik 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 234 a).

Ich schaue zum Ausschuß für Gesundheitswesen und bitte 
den Vertreter, Dr. Fiedler, das Wort zur Begründung zu nehmen.

Dr. Fiedler, Berichterstatter des Ausschusses für das Ge
sundheitswesen :

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren Ab
geordnete! Mit den Drucksachen 234 und 234 a liegt Ihnen das 
Rettungsdienstgesetz der Deutschen Demokratischen Republik 
vor. Mit dem Gesetz wird in den zukünftigen Ländern der Ret
tungsdienst geregelt und damit auch weiterhin die Versorgung 
von medizinischen Notfällen gewährleistet. Dieses Gesetz hat 
den Charakter eines Rahmengesetzes.

Die eingebrachten Änderungsvorschläge liegen Ihnen in der 
Drucksache 234 a vor. In Anbetracht der frühen Morgenstunde 
möchte ich darauf nicht näher eingehen, nur wenn Sie darauf be
stehen sollten.

Im Gesundheitsausschuß wurde das Gesetz einstimmig ange
nommen. Der Gesundheitsausschuß empfiehlt Ihnen, diesem 
Gesetz ebenfalls zuzustimmen. - Vielen Dank.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:

Danke schön, Dr. Fiedler. Wortmeldungen hierzu liegen dem 
Präsidium nicht vor. Wir kommen damit zur Abstimmung über 
den vom Ministerrat eingebrachten Gesetzentwurf in der Fas
sung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Gesund
heitswesen auf Drucksache 234 a.

Wer diesem Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke schön. Gegenstimmen? - Dies
mal keine. Stimmenthaltungen? - Keine. Damit stelle ich fest, 
daß dieser Beschlußentwurf einstimmig angenommen wurde.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31:

Antrag aller Fraktionen
Gesetz über die Berufsvertretungen und die Berufsaus
übung des nichtärztlichen Hochschulpersonals im Ge
sundheitswesen 
- Rahmenkammergesetz - 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 138 a)

Ich bitte die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Abge
ordnete Schönebeck, das Wort zur Begründung zu nehmen.

Frau Dr. Schönebeck, Berichterstatter des Ausschusses für 
Gesundheitswesen:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist in die^,_____________
Volkskammer so, daß ich gerade die letzte Fassung des Be
schlußentwurfes bekommen habe.

Ich denke, zur inhaltlichen Begründung brauche ich nicht viel 
zu sagen, das hat Herr Abgeordneter Opitz bei der 1. Lesung 
schon getan. Es geht vor allen Dingen darum, den über 30 Pro
zent nichtärztlichen Hochschulabsolventen im Gesundheitswe
sen eine ordentliche Grundlage für ihre künftige Berufsausbil
dung zu geben.

Wir haben im Ausschuß das Votum des Rechtsausschusses be
achtet. Es geht vor allen Dingen um zwei Dinge. Zunächst ein
mal ist im Gesetzestext mehrfach der Begriff „Heilberufe“ aufge- 
taucht. Dieser Begriff ist besetzt durch Ärzte, Zahnärzte und 
Apotheker, so daß wir uns entschlossen haben, dies durch Beru
fe bzw. Gesundheitsberufe zu ersetzen.

Wir haben auch im Paragraphen 7 Absatz 5 eine Änderung vor
genommen. Hier ist festgelegt, daß bei geringer Anzahl von Mit
gliedern der Kammer nicht unsere Länder, sondern mehrere 
Länder formuliert wird. Es kann durchaus der Fall sein, daß sich 
in dem einen oder anderen Falle mehrere Länder zusammen
schließen, um eine genügend große Anzahl von Kammermitglie
dern zusammenzubekommen.
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